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Einleitung  
Im Zuge der Finanzmarktturbulenzen ist die Bedeutung des Liquiditätsrisikos 

und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements für die Stabilität einzel-

ner Banken und des gesamten Finanzsystems sichtbar geworden. Am 17. 

Dezember 2009 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht daher als 

eine weitere regulatorische Konsequenz aus der Finanzkrise einen Entwurf 

unter dem Titel „Internationales Rahmenwerk für die Messung, Einführung 

von Standards und Überwachung von Liquiditätsrisiken“ („Rahmenwerk“) 

veröffentlicht und zur Konsultation gestellt. Damit soll die Widerstandsfähig-

keit vor allem grenzüberschreitend tätiger Banken gegenüber Liquiditäts-

störungen gestärkt und eine internationale Harmonisierung aufsichtsrecht-

licher Regulierungen des Liquiditätsrisikos erreicht werden. Die neuen Stan-

dards spiegeln die Empfehlungen der G20-Staaten für eine verbesserte Fi-

nanzmarktregulierung wider.
1
  

Das neue Rahmenwerk enthält erstmals auf internationaler Ebene quanti-

tative Mindestanforderungen an ein effizientes Liquiditätsrisikomanagement 

und stellt eine Ergänzung der vom Baseler Ausschuss im September 2008 

veröffentlichten qualitativen „Prinzipien für ein solides Liquiditätsrisiko-

management und deren Aufsicht“
2
 dar, welche im wesentlichen in die über-

arbeitete Fassung der deutschen „Mindestanforderungen an das Risikoma-

nagement“ (MaRisk) vom August 2009 übernommen wurden. Die Anforde-

rungen des neuen Rahmenwerks werden bei einer Umsetzung ins deutsche 

Aufsichtsrecht dagegen eher Auswirkungen auf die Ausgestaltung der Liqui-

ditätsverordnung (LiqV) haben.  

Der Rahmenwerksentwurf beinhaltet mit der „Liquidity Coverage Ratio“ und 

der „Net Stable Funding Ratio“ zwei neue Kennzahlen. Die erste „dispositi-

ve“ Kennzahl soll sicherstellen, dass eine Bank ihren Zahlungsverpflichtun-

gen in einer definierten Stresssituation mindestens für einen Monat nach-

kommen kann. Die Einhaltung dieser Kennzahl soll eine ausreichende dis-

positive Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit einer Bank gewähr-

leisten.  

Die zweite „strukturelle“ Kennzahl beurteilt die Stabilität der Refinanzierung 

über einen Zeithorizont von einem Jahr. Darüber hinaus werden auch weite-

re Beobachtungskennzahlen berücksichtigt, die unterstützend zur Identifika-

tion und Analyse von liquiditätsrisikobezogenen Trends sowohl auf der Insti-

tuts- als auch auf der Systemebene wirken und vor allem zur Vereinheitli-

chung des internationalen Aufsichtsprozesses beitragen sollen. 

  

                                                      

 

 
1
 Working Group 1 of the G20, “Enhancing Sound Regulation and Strengthening Transparen-

cy”, Final report March 25, 2009, Recommendation 16. 
2
 Vgl. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), “Principles of Sound Liquidity Risk 

Management and Supervision”, Sep. 2008. 
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Die neuen Kennzahlen sind von den Kreditinstituten mindestens monatlich 

zu ermitteln und zu berichten. In einer Stresssituation kann die Frequenz 

nach dem Ermessen des Aufsehers auf wöchentlich oder sogar täglich er-

höht werden. Die Zeitspanne zwischen dem Berichtsdatum und dem Er-

stellungsdatum soll dabei so kurz wie möglich gehalten werden und idealer-

weise zwei Wochen nicht überschreiten.  

Das neue Rahmenwerk soll bei allen international agierenden Banken ein-

heitlich auf konsolidierter Basis angewendet werden.  

 

 

Am 16.April 2010 endete die öffentliche Konsultationsphase zum neuen 

Liquiditätsrahmenwerk. Erste Ergebnisse der Konsultation zwischen Praxis 

und Aufsicht hat der Baseler Ausschuss im Juli 2010 veröffentlicht
3
. Die 

endgültige Fassung des Rahmenwerks sieht der Ausschuss für Ende 2010 

vor. Die Umsetzung soll im Anschluss an eine 2011 beginnende Beobach-

tungsphase ab dem 1. Januar 2015 erfolgen. Davon ausgenommen ist die 

Einführung der strukturellen Liquiditätskennzahl NSFR, die auf das Jahr 

2018 verschoben wird. Der Basler Ausschuss wird darüber hinaus strenge 

Meldeverfahren in Kraft setzen, um die Kennzahlen während der Über-

gangsphase zu analysieren. In dieser Beobachtungsphase können somit die 

Auswirkungen der neuen Liquiditätsstandards auf die verschiedenen Ge-

schäftsmodelle der Banken, die Finanzmärkte, die Kreditausweitung und das 

Wirtschaftswachstum weiterhin untersucht und ggf. eine Neukalibrierung der 

Parameter vorgenommen werden. Dies soll die Wettbewerbsneutralität der 

Kennzahl erhöhen. 

Es ist zu erwarten, dass das neue Rahmenwerk über entsprechende EU-

Vorschriften auch in das deutsche Aufsichtsrecht Eingang findet und Auswir-

kung auf die Ausgestaltung der LiqV haben wird. 

Im Folgenden werden die neuen Kennzahlen beschrieben und ihre Auswir-

kungen auf die Liquiditätssteuerung der Banken analysiert.  

  

                                                      

 

 
3
 Vgl. BCBS “Annex on Basel Committee capital and liquidity reform package“, July 2010. 
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Dispositive und strukturelle Liquiditätskennzahl 

Ähnlich wie in der in Deutschland aktuell gültigen Liquiditätsverordnung sind 

die beiden Liquiditätskennzahlen des neuen Rahmenwerks in eine kurzfristi-

ge, dispositive und eine längerfristige, strukturelle Steuerungsgröße aufge-

gliedert. Die Berechnung beider Kennzahlen ist dabei durch konkrete For-

meln vorgegeben, wobei bestimmte Parameter durch die Aufseher an natio-

nale Besonderheiten, wie beispielsweise der nationalen Einlagensicherung, 

angepasst werden können. 

Liquidity coverage ratio 

Mit der Implementierung der „Liquidity coverage ratio“ (Liquiditätsdeckungs-

kennzahl) verfolgt der Baseler Ausschuss das Ziel, die jederzeitige, kurzfris-

tige Zahlungsfähigkeit einer Bank in einem Stressszenario von 30 Tagen 

sicher zu stellen. Dies soll dadurch gewährleistet werden, dass die gestress-

ten Netto-Zahlungsausgänge – die Liquiditätslücke einer Bank – durch einen 

Liquiditätspuffer in Form von ausreichend liquiden und qualitativ hochwerti-

gen Vermögenswerten gedeckt sind. Damit dient die Liquiditätsdeckungs-

kennzahl als Limit für die (kumulierte) Liquiditätsunterdeckung. 

Das Verhältnis dieser Positionen zueinander soll mindestens 100% betragen: 

LCR 

Liquide, qualitativ hochwertige

 Vermögenswerte

Netto Zahlungsausgänge im 

30 Tage Stressszenario 

 100  

Der Baseler Ausschuss definiert den Zähler dieser Kennzahl – liquide, quali-

tativ hochwertige Vermögenswerte – als Vermögenswerte, welche auch in 

Zeiten von gestressten Märkten unverzüglich und ohne wesentliche Abschlä-

ge liquidiert werden können. Darüber hinaus sollten diese Vermögenswerte 

zentralbankfähig sein und nicht bereits zur Besicherung anderer Transaktio-

nen gehalten werden. Solche Aktiva weisen lt. Baseler Ausschuss bestimmte 

fundamentale und marktspezifische Merkmale auf: 

 Fundamentale Merkmale 

Aktiva mit einem geringen Kreditrisiko zeichnen sich im Allgemeinen dadurch 

aus, dass sie auch in Stresssituationen als besonders liquide gelten. Marktri-

sikomerkmale wie eine niedrige Duration bei festverzinslichen Wertpapieren, 

eine geringe Volatilität und die Emission in fungiblen Währungen erhöhen 

dabei ebenfalls die Liquidität einer Aktivposition. Weiterhin wird eine hohe 

Liquidität der Assets am Markt durch die Bewertung des Vermögenswertes 

auf einer allgemein anerkannten und verständlichen Bewertungsmethode, 

welche keine zu strengen Annahmen für die zu verwendenden Parameter 

benötigt, sichergestellt. Darüber hinaus wird die Liquidierbarkeit eines Assets 

auch durch eine niedrige Korrelation mit risikoreichen Wertpapieren und die 

Handelbarkeit an einem hochentwickelten und anerkannten Börsenplatz ver-

bessert. 

  

 

Die jederzeitige, 

kurzfristige 
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 Marktspezifische Merkmale 

Eine hohe Liquidierbarkeit kann insbesondere für einen aktiven Markt ange-

nommen werden. Dieser zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an Marktteil-

nehmern und einem hohen gehandelten Volumen aus. Eine hohe Zahl an 

Market Makers garantiert zusätzlich die jederzeitige Handelbarkeit eines 

Vermögenswertes. Die sogenannten „Flight to quality“ Wertpapiere erfüllen 

die genannten Merkmale dabei auch gerade in einem gestressten Marktum-

feld und stellen daher geeignete Investitionen für den Liquiditätspuffer dar. 

Zusätzlich zu diesen allgemeinen Merkmalen liquider, qualitativ hochwertiger 

Aktivpositionen hat der Baseler Ausschuss eine Liste von Vermögenswerten 

veröffentlicht, die die oben genannten Merkmale stets erfüllen. Dabei unter-

scheidet der Ausschuss eine enge und eine weite Definition. Die enge Defini-

tion schließt beispielsweise liquide Mittel, Zentralbankreserven oder Staats-

anleihen ein, die die gestressten Netto-Zahlungsausgänge zu 100% decken 

können. Ebenfalls unter die enge Definition fallen inländische Staatsanleihen, 

die von einem Staat mit einem Risikogewicht von über 0% in einer Fremd-

währung begeben wurden, sofern entsprechende Fremdwährungserforder-

nisse in der Bank bestehen. Die weite Definition umfasst zusätzlich Pfand-

briefe und Unternehmensanleihen, die je nach Ratingklasse und Höhe des 

Bid-Ask Spreads der letzten zehn Jahre (bzw. während einer Periode ge-

stresster Marktliquidität) mit einem Sicherheitsabschlag von 20% bis 40% zur 

Deckung der Netto-Zahlungsausgänge genutzt werden können. Die genaue 

Ausgestaltung der weiten Definition ist noch in der Diskussionsphase.
4
 

Zudem schlägt der Baseler Ausschuss die Einführung eines sogenannten  

„Level 2“-Liquiditätspuffers vor, der insgesamt bis zu 40% des gesamten 

Liquiditätspuffers ausmachen darf. Die darin enthaltenen liquiden Aktivpositi-

onen unterliegen weniger strengen Anforderungen als jene des „Level 1“-

Liquiditätspuffers, müssen dafür aber mit einem Abschlag von 15% versehen 

werden. Als liquide Aktivpositionen qualifizieren sich damit z.B. auch Staats-

anleihen mit einem Risikogewicht von 20% sowie Pfandbriefe und Unter-

nehmensanleihen mit einem Rating von AA- oder besser, die nicht von der 

Bank selbst emittiert wurden. 

Darüber hinaus sollten diese Portfolien keine von Banken, Investmentgesell-

schaften oder Versicherungen emittierten Anleihen
5
 enthalten, hoch diversifi-

ziert sein und in zeitlichen Abständen partiell verkauft bzw. als Sicherheit 

verwertet werden, um die Liquidierbarkeit der Position zu überprüfen. 

Die Netto-Zahlungsausgänge als Divisor der „Liquidity coverage ratio“ be-

schreibt der Baseler Ausschuss als Differenz aus den kumulierten, erwarte-

ten Liquiditätsabflüssen und den kumulierten, erwarteten Zahlungszuflüssen 

während einer 30-tägigen Stressperiode. Für die Bestimmung der kumulier-

ten, erwarteten Zahlungsausgänge werden mit einem Kapitalabzugsfaktor 

multiplizierte Passivpositionen, mit einem Ziehungsfaktor multiplizierte au-

ßerbilanzielle, unwiderrufliche Kredit- und Liquiditätszusagen auf der Aktiv-

seite und aus einer gestressten Liquiditätsablaufbilanz abgeleitete Zahlungs-

                                                      

 

 
4
 Hierzu führt der Baseler Ausschuss eine Auswirkungsstudie durch. 

5
  Pfandbriefe hingegen dürfen enthalten sein, soweit sie nicht vom Institut selbst emittiert 

wurden. 
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ausgänge addiert. So wird zum Beispiel in einer Krisensituation ein 5%-iger 

(bisher 7,5%) Abzug des Gesamtvolumens von einer durch Einlagensiche-

rungen stabilisierten Kundeneinlage erwartet. Ferner wurden in den überar-

beiteten Anforderungen weitere Ziehungsfaktoren entschärft bzw. neue Ka-

tegorien mit reduzierten Ziehungsfaktoren eingeführt. 

Die eine Liquiditätslücke mindernden Zahlungszuflüsse bestehen haupt-

sächlich aus Zins- und Tilgungsleistungen gesunder Kredite, für die in den 

nächsten 30 Tagen kein Zahlungsausfall erwartet wird sowie aus den aus 

einer gestressten Liquiditätsablaufbilanz abgeleiteten Zahlungszuflüssen. 

Darüber hinaus dürfen aus Sicht des Pensionsnehmers Zahlungseingänge 

aus auslaufenden Reverse-Repogeschäften und Wertpapierleihen basierend 

auf illiquiden Wertpapieren zu 100% von den Zahlungsabflüssen abgezogen 

werden, da diese von der Bank selbst nicht prolongiert werden. Mögliche 

Zahlungseingänge aus derivativen Geschäften oder Kreditlinien bei anderen 

Banken dürfen jedoch nicht berücksichtigt werden. Die im Juli 2010 vom 

Baseler Ausschuss veröffentlichten Überarbeitungen und Konkretisierungen 

der Liquiditätsanforderungen kündigen hier weitere, detailliertere Ausgestal-

tungen der bisherigen Regeln an. 

Das von den nationalen Aufsehern festgelegte Stressszenario beinhaltet 

sowohl institutsspezifische als auch systemische Schocks, die aus der aktu-

ellen Finanzmarktkrise abgeleitet sind. Ein Zeithorizont von 30 Tagen wurde 

unter der Annahme gewählt, dass innerhalb dieser Zeitspanne angemessene 

Maßnahmen durch die Bank oder den Aufseher ergriffen bzw. die Bank in 

einem angemessenen Verfahren aufgelöst werden kann.  

Die Stressszenarien umfassen neben signifikanten Ratingverschlechte-

rungen, erhöhten Sicherheitsabschlägen und einem Anstieg der vorzuhalten-

den Sicherheiten aus derivativen Geschäften auch einen partiellen Abzug 

von Kundeneinlagen, eine Verschlechterung der Refinanzierungsmöglichkei-

ten sowie einen Anstieg an (nicht-)vertraglichen Verpflichtungen aus außerbi-

lanziellen Positionen, wie Kreditzusagen und Liquiditätsfazilitäten. 

Darüber hinaus sind Banken dazu angehalten, mögliche Eventualverbind-

lichkeiten und die daraus resultierenden Risiken zu dokumentieren. 
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Net stable funding ratio 

Mit der Einführung der „Net stable funding ratio“ (NSFR) forciert der Baseler 

Ausschuss die Optimierung der strukturellen Liquidität von Kreditinstituten. 

Die Kennzahl NSFR soll sicherstellen, dass die Vermögenswerte in Relation 

zu deren Liquidierbarkeit zumindest anteilig mit langfristig gesicherten („stabi-

len“) Mitteln refinanziert werden. Damit soll die Abhängigkeit von der Funkti-

onsfähigkeit und Liquidität des Interbankenmarkts reduziert werden.  

Die „Net stable funding ratio“ setzt verfügbare stabile Mittel ins Verhältnis zu 

den geforderten stabilen Mitteln und wird wie folgt berechnet: 

 

NSFR 
verfügbare  stabile  Refinanzierung

geforderte  stabile  Refinanzierung
 100  

 

Die Refinanzierungsstruktur wird dann als ausgeglichen angesehen, wenn 

die zur Verfügung stehenden stabilen Mittel die geforderte stabile Refinan-

zierung übersteigen. Als „stabile Refinanzierung“ werden Kapitalpositionen 

bezeichnet, die dem Kreditinstitut auch in einer Stresssituation mindestens 

ein Jahr zur Verfügung stehen. Die vom Baseler Ausschuss definierte Stress-

situation beinhaltet einen erheblichen Rückgang der Profitabilität bzw. der 

Solvabilität, eine potenzielle Ratingabstufung, und/oder ein wesentliches 

Ereignis mit negativen Folgen für Reputation oder Kreditwürdigkeit der Bank. 

Der Zähler des Quotienten – „verfügbare stabile Refinanzierung“ – ist die 

Summe aller Passiva, gewichtet mit dem jeweiligen „ASF-Faktor“ (Available 

Stable Funding-Faktor). Dieser Faktor spiegelt den Stabilitätsgrad der Refi-

nanzierung wider und variiert zwischen 100% und 0%. Somit bekommt bei-

spielsweise das Eigenkapital (Kern- und Ergänzungskapital) 100% und 

„stabile“ Kundeneinlagen 90% als Faktor zugewiesen.  

Die Gruppierung der entsprechenden Bilanzpositionen in ASF-Kategorien 

und die jeweiligen ASF-Faktoren können Tabelle 1 auf der folgenden Seite 

entnommen werden.  

 
  

ASF Kategorien (Zähler) Faktor

1

Eigenkapital inkl. Tier 1 und 2 

Eigenmittelinstrumente

100%Vorzugsaktien oder Eigenkapitalinstrumente (außer 

Tier 1 und 2), effektive Restlaufzeit (RLZ)   1 J

Andere Verbindlichkeiten, effektive RLZ   1 J 

2

Stabile Retail-Kundeneinlagen, RLZ < 1 J

Stabiles unbesichertes Wholesale Funding von 

KMU/Nicht-Finanzunternehmen, RLZ < 1 J

85%

3

Weniger stabile Retail-Kundeneinlagen, RLZ < 1 J

Weniger stabiles unbesichertes Wholesale Funding

von KMU/Nicht-Finanzunternehmen, RLZ < 1 J

70%

4
Unbesichertes Wholesale Funding und Einlagen

von Nicht-Finanzunternehmen, RLZ < 1 J
50%

5
Alle anderen Verbindlichkeiten und

Eigenkapitalinstrumente
0%
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 Tabelle 1: ASF-Kategorien und Faktoren 

Kurzfristige Mittel von Banken und anderen Finanzinstituten werden dabei 

besonders konservativ betrachtet. Weiterhin ist zu beachten, dass die Refi-

nanzierungsmöglichkeiten bei Notenbanken, die über die regulären Offen-

marktgeschäfte hinausgehen, nicht berücksichtigt werden dürfen, da diese 

Liquiditätsquellen nur vorübergehender Natur sind und keine Basis für ein 

nachhaltiges Geschäftsmodell bilden. Eine Berücksichtigung der Stützungs-

maßnahmen der Notenbanken würde die tatsächliche Liquiditätssituation der 

Bank verzerren und dem Institut den falschen Anreiz geben, sich zu sehr auf 

diese Maßnahmen zu verlassen.  

Der Nenner der NSFR – „geforderte stabile Refinanzierung“ – ist die Summe 

aller Vermögenswerte, gewichtet mit dem jeweiligen „RSF-Faktor“ (Reliable 

Stable Funding-Faktor). Dieser Faktor bringt zum Ausdruck, inwieweit eine 

Vermögensposition in einer einjährigen Stresssituation nicht liquidierbar ist 

und somit mit „stabilen“ Mitteln refinanziert werden sollte.  

Der RSF-Faktor liegt ebenfalls zwischen 0% und 100%. Dabei werden Bar-

mittel, Geldmarktpositionen sowie Wertpapiere und Forderungen an Finanz-

unternehmen mit einer effektiven Restlaufzeit unter einem Jahr mit 0% ge-

wichtet und Wertpapiere mit einer effektiven Restlaufzeit über einem Jahr mit 

5%, 20% bzw. 50% gewichtet. Ebenfalls mit 50% gewichtet werden Goldre-

serven und Forderungen an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Restlaufzeit 

unter einem Jahr. Hypotheken, für die nach dem Basel II Standartansatz ein 

Risikogewicht von 35% oder besser angesetzt werden kann, erhalten einen 

RSF-Faktor von 65%. Des Weiteren erhalten Forderungen an Privatkunden 

mit einer Laufzeit unter einem Jahr einen RSF-Faktor von 85% und alle übri-

gen Aktivpositionen einen RSF-Faktor von 100% (vgl. Tabelle 2 auf der fol-

genden Seite). 

  

ASF Kategorien (Zähler) Faktor

1

Eigenkapital inkl. Tier 1 und 2 

Eigenmittelinstrumente

100%Vorzugsaktien oder Eigenkapitalinstrumente (außer 

Tier 1 und 2), effektive Restlaufzeit (RLZ)   1 J

Andere Verbindlichkeiten, effektive RLZ   1 J 

2

Stabile Retail-Kundeneinlagen, RLZ < 1 J

Stabiles unbesichertes Wholesale Funding von 

KMU/Nicht-Finanzunternehmen, RLZ < 1 J

90%

3

Weniger stabile Retail-Kundeneinlagen, RLZ < 1 J

Weniger stabiles unbesichertes Wholesale Funding

von KMU/Nicht-Finanzunternehmen, RLZ < 1 J

80%

4
Unbesichertes Wholesale Funding und Einlagen

von Nicht-Finanzunternehmen, RLZ < 1 J
50%

5
Alle anderen Verbindlichkeiten und

Eigenkapitalinstrumente
0%

 

Stützungsmaßnahmen 

der Notenbanken 

dürfen nicht als 

Refinanzierungsquelle 
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 Tabelle 2: RSF-Kategorien und Faktoren 

Auch für außerbilanzielle Vermögenswerte empfiehlt der Baseler Ausschuss 

eine Reserve aus „stabilen Refinanzierungsquellen“ vorzuhalten, da diese in 

einer marktweiten oder einer unternehmensspezifischen Stresssituation zu 

einem erhöhten Liquiditätsbedarf führen können. Der entsprechende RSF-

Faktor ist zum Teil noch durch die nationale Aufsicht festzulegen. 

Beobachtungskennzahlen 

Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Standardkennzahlen fordert der Ba-

seler Ausschuss die Ermittlung von vier weiteren Beobachtungskennzahlen. 

Diese sollen unterstützend der Identifikation und Analyse liquiditätsrisikobe-

zogener Trends auf Instituts- und auch Systemebene dienen und vor allem 

zur Vereinheitlichung des globalen Aufsichtsprozesses beitragen. Da diese 

Beobachtungskennzahlen nur als Mindestanforderungen zu betrachten sind, 

wurden die zuständigen Aufsichtsbehörden aufgefordert, weitere Messver-

fahren zur Berücksichtigung spezifischer Aspekte des Liquiditätsrisikos zu 

entwickeln. 

Der Baseler Ausschuss schlägt folgende Beobachtungskennzahlen vor: 

Vertragliche Laufzeitinkongruenz 

Durch die Gegenüberstellung der Liquiditätszu- und -abflüsse aus allen bi-

lanziellen und außerbilanziellen Geschäften entsprechend deren jeweiligen 

vertraglichen Restlaufzeiten werden aktuelle Liquiditätslücken und das Aus-

maß der von der Bank betriebenen Fristentransformation identifiziert. Dabei 

werden Aktiva mit dem spätesten und Passiva mit dem frühesten Laufzeitda-

tum angesetzt. Prolongationsannahmen bleiben unberücksichtigt, was die 

Vergleichbarkeit der Liquiditätsprofile verschiedener Banken erlaubt.  

 

Unterstützung zur 

Identifikation und 

Analyse liquiditäts-

bezogener Trends 
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Die Aufsichtsbehörden erhalten zudem die Möglichkeit, durch die Anwen-

dung von eigenen Annahmen verschiedene Marksituationen zu simulieren 

und deren potenzielle Auswirkung auf die Liquidität zu untersuchen. Die Ent-

wicklung eines Meldevordrucks einschließlich der Bestimmung von Laufzeit-

bändern wird den zuständigen Aufsichtsbehörden überlassen.  

In Anlehnung an die „Prinzipien für ein solides Liquiditätsrisikomanagement 

und deren Aufsicht“
6
 werden Kreditinstitute aufgefordert, neben der oben 

beschriebenen Liquiditätsablaufbilanz unter Berücksichtigung vertraglicher 

Restlaufzeiten auch ihre individuelle Gap-Analyse basierend auf dem Going-

Concern-Prinzip unter Berücksichtigung ökonomischer Laufzeiten (beha-

vioural maturity) sowohl für eine Normal- als auch eine Stresssituation durch-

zuführen. Die Maßnahmen zur Schließung identifizierter Liquiditätslücken 

sind durch die Banken aufzuzeigen sowie die Auswirkungen von getroffenen 

Annahmen zu erläutern. 

Konzentration der Refinanzierung 

Diese Kennzahl soll die bestehende Konzentration marktbasierter Refinan-

zierung sowie die damit verbundenen Liquiditätsrisiken abbilden und Anre-

gungen zur Diversifikation der Refinanzierungsquellen liefern, wie es vom 

Baseler Ausschuss in den „Prinzipien“ empfohlen wird.
7
 Folgende drei Para-

meter sind zu bestimmen: 

­ Anteil der Refinanzierung eines jeweiligen wesentlichen Gläubigers an 

der Bilanzsumme der Bank 

­ Anteil der Refinanzierung eines jeweiligen wesentlichen Produkts / 

Instruments an der Bilanzsumme der Bank 

­ Vermögen und Verbindlichkeiten in jeweiligen wesentlichen Währungen 

Als „wesentlicher Gläubiger“ wird ein einzelner Kontrahent oder eine Kontra-

henten-Gruppe betrachtet, welche(r) insgesamt ein Refinanzierungsvolumen 

von mehr als 1% der Gesamtverbindlichkeiten der Bank einnimmt. Entspre-

chend wird als „wesentliches Produkt / Instrument“ bzw. „wesentliche Wäh-

rung“ eine Position bezeichnet, deren ausstehendes Volumen in der Summe 

1  der Gesamtverbindlichkeiten der Bank übersteigt. Die „Wesentlichkeit“ 

von Kontrahenten, Produkten und Währungen ist regelmäßig zu überprüfen. 

Die Kennzahlen sind für die Laufzeitbänder unter einem Monat, 1-3 Monate, 

3-6 Monate, 6-12 Monate und über 12 Monate separat zu ermitteln. 

Bei der Analyse der Gläubigerkonzentration ist zu berücksichtigen, dass die 

ermittelte Kennzahl in der Regel die aktuelle Konzentration unterschätzen 

wird, weil bei der Platzierung von bestimmten Refinanzierungsprodukten 

(z.B. CP/CD) nicht immer nachvollziehbar ist, wer die Produkte schließlich 

erworben hat. 

                                                      

 

 
6
 Vgl. BCBS, a.a.O., Prinzip 5. 

7
 Vgl. BCBS, a.a.O., Prinzip 7. 
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Verfügbare unbelastete Vermögenswerte 

Für die Gewährleistung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit auch bei kurz-

fristigen Liquiditätsengpässen sind unbelastete liquidierbare Aktiva zu ermit-

teln, die zur besicherten Refinanzierung am Sekundärmarkt bzw. im Rahmen 

der Notenbankfazilitäten eingesetzt werden können. Dazu gehören bei-

spielsweise bei den Notenbanken eingelieferte, aber noch nicht verpfändete 

Wertpapiere. Die Minderung dieses Liquiditätspotenzials in Stresssituationen 

ist zu berücksichtigen. 

Die Banken werden aufgefordert, Volumen, Art und Lagerstelle sowohl von 

repofähigen, als auch von notenbankfähigen frei verfügbaren Aktiva zu be-

richten. Darüber hinaus ist die Kategorisierung nach wesentlichen Währun-

gen vorzunehmen. Als „Haircuts“ für die besicherte Refinanzierung werden 

die Bewertungsabschläge relevanter Notenbanken bzw. die vom Sekundär-

markt erwarteten höheren Abschläge herangezogen.  

Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist Vorsicht geboten, da sie potenzielle 

Änderungen in den Haircuts und der Geldmarktsituation nicht abbildet, so 

dass der Liquiditätspuffer zu komfortabel dargestellt wird.  

Marktbezogene Beobachtungsgrößen 

Die Aufsichtsinstanzen werden vom Baseler Ausschuss aufgefordert, aktuel-

le marktweite, finanzsektor-spezifische und bankindividuelle Informationen zu 

beobachten und als Frühwarnindikatoren für potenzielle Liquiditätsengpässe 

in den Analyseprozess einzubeziehen. 

Vergleich zum geltenden Recht 

Die Anforderungen an die Liquiditätssteuerung in deutschen Banken ergeben 

sich derzeit sowohl aus den MaRisk (mit einer qualitativen Ausrichtung) als 

auch, mit Fokus auf der quantitativen Steuerung, aus der Liquiditätsverord-

nung. Da das neue Baseler Rahmenwerk eher quantitative Anforderungen 

beinhaltet, kann sich der Vergleich mit dem deutschen Aufsichtsrecht haupt-

sächlich auf die LiqV beschränken. 

Bei der Analyse der durch den Baseler Ausschuss zur Konsultation gestellten 

Kennzahlen und Liquiditätsanforderungen stellt sich vor allem die Frage, 

welche Konsequenzen für die Liquiditätssteuerung der deutschen Banken 

resultieren. In diesem Zusammenhang sollte ebenfalls untersucht werden, 

inwieweit diese Neuerungen bestehende Schwachstellen in der jetzigen LiqV 

beheben können und ob so eine effizientere Liquiditätssteuerung und ver-

besserte Stabilität des Bankensektors in Deutschland geschaffen wird.  

Die folgenden Abschnitte beschreiben daher, wie sich die Neuerungen in das 

deutsche Aufsichtsrecht eingliedern, wo zusätzliche Anforderungen entste-

hen und welche Anforderungen weiterentwickelt werden: 

  

 

Weiterentwickelte 

Kennzahlen unter 

Berücksichtigung der 

Erfahrungen aus der 

Finanzmarktkrise 
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Auf den ersten Blick erscheint die Liquiditätsdeckungskennzahl (LCR) der 

Kennzahl nach LiqV im Wesentlichen zu entsprechen. Kurzfristig liquidier-

bare Vermögenswerte bzw. Zahlungsmittel im einmonatigen Laufzeitband 

werden ins Verhältnis zu kurzfristigen (Netto-) Zahlungsverpflichtungen ge-

setzt. Bei einer näheren Betrachtung werden jedoch einige Abweichungen, 

insbesondere in der Bestimmung des Quotienten, deutlich. Im Unterschied 

zur Liquiditätskennzahl nach LiqV wird im Rahmenwerk ein bestehende Refi-

nanzierungslücke mit dem vorhandenen Liquiditätspuffer verglichen, womit 

von einer bilanziellen auf eine Cashflow-orientierte Betrachtungsweise ge-

wechselt wird. Damit ist die LCR besser als die derzeitige Liquiditätskennzahl 

als Steuerungsgröße für das Liquiditätsrisiko in Banken geeignet. 

Als Lehre aus der aktuellen Finanzmarktkrise werden in den zur Konsultation 

gestellten Anforderungen des Baseler Ausschusses nun auch Zahlungsab-

flüsse aus Eventualforderungen und außerbilanziellen Positionen berücksich-

tigt. Damit wird ein wesentlicher Schwachpunkt der LiqV-Kennzahl behoben.  

Ein weiteres gravierendes Defizit der LiqV-Kennzahl resultiert aus der Be-

trachtung der Zahlungsfähigkeit einer Bank in einem Normalszenario unter 

unveränderten Marktbedingungen. Bei der LCR werden hingegen alle poten-

tiellen Cashflows und der Wert des Liquiditätspuffers unter Vorgabe von 

Stressszenarien modelliert. So soll die Zahlungsfähigkeit einer Bank auch in 

einem gestressten Marktumfeld sichergestellt werden. Individuelle, auf das 

Geschäftsmodell der Bank zugeschnittene Stressszenarien werden aller-

dings nicht berücksichtigt. 

Die Option deutscher Banken; auch interne Modelle für die Liquiditätsmel-

dung zu verwenden, ist in der aktuellen Fassung des Baseler Liquiditätsrah-

menwerks nicht enthalten. Dies würde bei deutschen Banken, die momentan 

interne Modelle verwenden, zu zusätzlichem Aufwand führen und unter Um-

ständen einen Rückschritt bedeuten. 

Potentielle Kosten für die Schließung von Liquiditätslücken, wie beispielswei-

se erhöhte Refinanzierungskosten, werden weder im Baseler Rahmenwerk 

noch in der LiqV angesprochen. Sofern hieraus wesentliche Risiken resultie-

ren, sind diese jedoch nach MaRisk zu messen und steuern sowie ggf. in der 

Risikotragfähigkeitsrechnung zu berücksichtigen. 

Die „Net Stable Funding Ratio“, welche die strukturelle Liquidität in Banken 

steuern soll, findet bislang keine Entsprechung im deutschen Aufsichtsrecht. 

Für die Banken ist daher mit Implementierungsaufwand für die Ermittlung 

dieser Kennzahl zu rechnen. Der Grundgedanke dieser Kennzahl, eine fris-

tenkongruente Finanzierung der Vermögenswerte, basiert auf der klassi-

schen „goldenen Bankregel“, wobei nicht nur die effektive Restlaufzeit, son-

dern auch die Stabilität der Refinanzierungsquellen im Vordergrund steht.  
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Die beschriebenen Beobachtungskennzahlen beruhen auf den bestehenden 

rein qualitativen und prinzipienbasierten Anforderungen des Baseler Aus-

schusses vom September 2008, welche im Wesentlichen in die überarbeitete 

Fassung der MaRisk vom August 2009 übernommen wurden, und sind als 

eine quantitative Ergänzung dazu zu betrachten. Der potenzielle Umset-

zungsaufwand wird sich beispielsweise aus der Erstellung einer zusätzlichen, 

auf vertraglichen Laufzeiten basierenden Liquiditätsablaufbilanz ergeben. In 

diesem Fall sollen die Zahlungsströme von den zugrundeliegenden bankin-

ternen Annahmen bereinigt werden.  

Im Unterschied zu BTR3 Tz. 4 der MaRisk werden außerdem die Laufzeit-

bänder für die Liquiditätszu- und abflüsse nicht institutsindividuell definiert, 

sondern von den Aufsichtsbehörden festgelegt. Die Beobachtungskennzahl 

„Konzentration der Refinanzierung“ konkretisiert das Prinzip 7 des Baseler 

Ausschusses und die darauf basierende Tz. 1 aus BTR3, wobei in den neue-

ren Anforderungen die Berechnung, die Begrifflichkeiten und die zu betrach-

tenden Zeiträume eindeutig definiert werden. Auch das Vorhalten eines Li-

quiditätspuffers aus hochliquiden unbelasteten Vermögenswerten ist nach 

MaRisk bereits vorgeschrieben.
8
 Nach den neuen Anforderungen sollen das 

Volumen dieser Vermögenswerte sowie weitere relevante Informationen 

zusätzlich regelmäßig an die Aufsicht gemeldet werden. 

  

                                                      

 

 
8
 Vgl. MaRisk, BTR3, Tz. 5, Erläuterungsteil. 
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Fazit 
Mit dem vorgelegten Entwurf eines „Internationalen Rahmenwerks für die 

Messung, Einführung von Standards und Überwachung von Liquiditätsrisi-

ken“ hat der Baseler Ausschuss erstmals konkrete Forderungen für die Steu-

erung des Liquiditätsrisikos auf Basis von einzuhaltenden Kennzahlen aus-

gearbeitet. Die Veröffentlichung des Rahmenwerks reflektiert den gestiege-

nen Stellenwert des Liquiditätsrisikos in der Steuerung von Banken. So soll 

das Liquiditätsrisiko wie bereits die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken 

auf globalem Level reguliert und gesteuert werden, um zukünftig die Ver-

gleichbarkeit der Liquiditätssituation international agierender Banken zu ver-

bessern und zur Konvergenz der Liquiditätsaufsicht auf internationaler Ebene 

beizutragen. 

Insgesamt sind die gestiegenen Anforderungen an das Liquiditätsrisiko-

management als eine Lehre aus der Finanzmarktkrise zu betrachten. Sie 

reihen sich ein in eine Vielzahl von Regelungen, die Aufsichtsbehörden und 

Gesetzgeber als Reaktion auf die Krise erlassen oder überarbeitet haben. 

Das Rahmenwerk ergänzt insbesondere die im September 2008 veröffent-

lichten, eher qualitativen Prinzipien für ein angemessenes Liquiditätsrisiko-

management in quantitativer Hinsicht. 

Die Umsetzung der neuen Anforderungen wird in den meisten Häusern mit 

zusätzlichem Implementierungsaufwand verbunden sein, da die künftig zu 

berechnenden Kennzahlen nur teilweise mit der bisherigen LiqV-Kennzahl 

vergleichbar sind. Insbesondere die Cashflow-orientierte Betrachtungsweise 

könnte sich dabei als Problem herausstellen, wenn die hierfür benötigten 

Daten nicht mit der erforderlichen Detaillierung verfügbar sind. 

In Häusern, die der Steuerung des Liquiditätsrisikos bereits heute größere 

Aufmerksamkeit widmen, sollte sich zumindest die Datenbeschaffung in ei-

nem vertretbaren Rahmen bewegen.  

Da sich gleichzeitig aber mit den mitunter als „Basel III“ bezeichneten geplan-

ten Änderungen bei der Eigenmittelunterlegung ein weiteres regulatorisches 

Großvorhaben abzeichnet, könnten sich in vielen Häusern aufgrund von 

Ressourcenengpässen dennoch Implementierungsprobleme ergeben. Auch 

aus diesem Grund wäre eine zeitnahe Finalisierung des Entwurfs wün-

schenswert, wobei den Instituten ausreichend Zeit für die Umsetzung gege-

ben werden sollte. 
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